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Zur Diskussion:

Gehort die DDR in die Vereinten Nationen?

Wie mag sich nur in «Profil» (12/1972) der Artikel von Dr. Joachim
Peck «Das Universalitdatsprinzip der UNO ist unteilbar» eingeschlichen
haben, der das Problem der Zulassung von Ulbrichts Staat zu den Verein-
ten Nationen nicht mit der hier gebotenen, das Fiir und Wider abwigenden
Obijektivitit behandelt, sondern mit Stentorstimme nachweisbar unwahre
kommunistische Propagandathesen als unbestreitbare Fakten ausgibt?
Schon die Behauptung, dass der von der Sowjetunion auf dem Boden
Deutschlands geschaffene, kommunistisch dirigierte Staat eine Politik be-
treibt, die «gewissenhaft an den Grundsitzen der UN-Charta . . . orientiert
ist», kann man nur mit Staunen lesen. Wenn es einen ausserhalb der Ver-
einten Nationen existierenden Staat gibt, dem man das gerade Gegenteil
dieser Haltung nachsagen kann, ist es die DDR. Artikel 2 Absatz 4 der
UN-Charta besagt: «Alle Mitglieder miissen in ihren internationalen Be-
ziehungen von der Drohung mit oder der Anwendung von Gewalt. ..
absehen.» Die DDR ist an einer militdrischen Aggression gegen einen
Nachbarstaat, ndmlich die Tschechoslowakei, mitschuldig und hat dadurch
klarer- und unbestreitbarerweise die Bestimmungen der UN-Charta auf
das groblichste verletzt. Aber das ist nicht das einzige, was man an ihr aus-
zusetzen hat. Die von den Vereinten Nationen 1948 beschlossene Allge-
meine Erklarung der Menschenrechte sagt unter anderem: «Jeder hat An-
spruch in voller Gleichheit auf eine gerechte und o6ffentliche Verhandlung
vor einem unabhingigen und unparteilichen Gericht in der Bestimmung
seiner Rechte und Verpflichtungen und jeder Strafbeschuldigung gegen
thn.» Will Dr. Peck vielleicht behaupten, dass diese Bestimmung innerhalb
der DDR erfiillt erscheint? Weiter sagt die Erkldarung: «Jeder hat das Recht,
jedes Land zu verlassen, eingeschlossen das eigene», aber Biirger der
DDR, die von diesem Recht Gebrauch machen wollen, werden unter Be-
schuldigung des Verbrechens der «Republikflucht» verurteilt, und wenn
sie es trotzdem versuchen, sind sie in nicht wenigen Fillen erschossen
worden. Dass in der DDR das Gegenteil der Verheissungen der Allgemei-
nen Erklirung iiber die Meinungsfreiheit, die Freiheit jedermanns auf
friedliche Versammlung und Zusammenschluss usw. besteht, bedarf keiner
langen Beweisfiihrung. Ist die DDR aber wirklich ein souverdner Staat im
Sinne der UN-Charta? Wie kann man das von einem Staat behaupten, der
sich der von Moskau verkiindeten Breschnew-Doktrin unterwirft, die im
Grunde besagt, dass sich die Sowjetunion iiber die Souverinitit von Staa-
ten bedenkenlos hinwegsetzen kann, wenn sie das fiir recht findet; sie hat
es schliesslich in den Fillen Ungarn und Tschechoslowakei auch getan.
Geradezu grotesk ist die Behauptung, die DDR betreibe seit Jahren «die
Normalisierung ihres Verhiltnisses zu Westberlin auf der Grundlage der
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Wahrung der souverdnen Rechte der DDR und des besonderen politischen
Status Westberlins mit dem Ziel, den Boden fiir Streitigkeiten und Kon-
flikte um Westberlin zu beseitigen». Streitigkeiten und Konflikte um Ber-
lin, nicht nur um Westberlin, hat ausschliesslich die Sowjetunion und die
ihr horige DDR auf dem Gewissen. Es war schliesslich die Sowjetunion,
die durch eine Blockade Westberlins diese Stadt auf die Knie zwingen woll-
te, und es war die DDR, die mitten durch die Stadt Berlin eine Mauer ge-
baut hat. Ein besonderer Status Westberlins wurde bisher nur von der
DDR behauptet, aber Dr. Peck lebt noch ein bisschen in der Vergangen-
heit, wenn er nicht weiss, dass die DDR inzwischen zugeben musste, dass
die Bevolkerung Westberlins nach aussen hin von der Bundesrepublik
Deutschland vertreten wird.

Die Frage ist nun, ob die DDR wirklich ein «vdlkerrechtlich verbrieftes
Recht» hat, Mitglied der Vereinten Nationen (die Abkiirzung UNO ist
falsch, die richtige englische Abkiirzung ist UN) zu werden. Die militiri-
sche Aggression, der sich die DDR schuldig gemacht hat, beweist, dass
sie nicht ein friedliebender Staat im Sinne des Artikels 4, Absatz 1, der
Satzung ist, abgesehen von ihrer aggressiven Haltung gegeniiber ihren eige-
nen Biirgern. Ein verbrieftes Recht zur Aufnahme in die Vereinten Natio-
nen hat niemand. Ein Veto der Sowjetunion hat es durch fast zehn Jahre
verhindert, dass ein unbestreitbar demokratischer und friedliecbender Staat
Mitglied der Vereinten Nationen wurde — ndmlich Osterreich —, aber man
kann sich nicht daran erinnern, dass irgendein Dr. Peck damals gegen eine
Verletzung verbriefter Rechte protestiert hitte.

Die ganze Zusammenarbeit, soweit c¢s liberhaupt eine gibt in den Ver-
einten Nationen, beruht auf der unausgesprochenen Annahme, dass alle
Mitgliedstaaten demokratisch und friedliebend sind, das heisst auf einem
Kompromiss, der zum Beispiel das kommunistische chinesische Regime
zur Mitgliedschaft zuldsst, obwohl es im Jahre 1950 von den Vereinten
Nationen wegen seiner Beteiligung an den kommunistischen Aggressionen
auf Siidkorea als Aggressorstaat gebrandmarkt wurde. (Nur weil die So-
wjetunion sich damals an den Arbeiten der UN nicht beteiligt hat, konnte
sie diesen Beschluss nicht durch ein Veto verhindern.) Eine Verurteilung
der von fiinf Staaten des Warschauer Paktes gelibten Aggression gegen die
Tschechoslowakei ist an dem sowjetischen Veto im Sicherheitsrat ge-
scheitert. Das dndert aber nichts an der Tatsache, dass eine solche Aggres-
sion vorlag. Nun kann man sicher einwenden, dass es unlogisch ist, die
DDR von den Vercinten Nationen fernzuhalten, wenn die anderen vier
Aggressorstaaten aus dem Warschauer Pakt unangefochten Mitglieder
sind. Dazu muss man wissen, dass der Ausschluss eines UN-Mitgliedes nur
erfolgen kann, wenn keines der fiinf standigen Mitglieder des Sicherheits-
rates ein Veto einlegt, das heisst also, dass der Ausschluss eines kommu-
nistisch regierten Aggressorstaates ausgeschlossen ist. Der Missbrauch des
Vetorechtes durch die Sowjetunion fithrt zum Beispiel dazu, dass jede
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Beschwerde gegen Israel innerhalb der Vereinten Nationen angenommen
werden kann; aber jede Beschwerde gegen einen arabischen Staat wird
durch ein sowjetisches Veto abgetdtet. An diesem Sachverhalt lédsst sich
nichts dndern, und man muss sich eben nach der Deck strecken, weil
schliesslich ein schlechter Frieden immer noch besser ist als gar kein Frie-
den. Unter diesem Gesichtspunkt muss man auch die jetzt aktuelle Frage
der Zulassung der DDR zu den Vereinten Nationen und ihrer Anerken-
nung durch jene Staaten sehen, die ihr bisher diese Anerkennung verwei-
gert haben. Die Bundesrepublik Deutschland, der einzige wirklich demo-
kratische, friedliebende und zugleich sozial-fortschrittliche deutsche Staat,
hat sich bisher nicht um die Aufnahme in die Vereinten Nationen bewor-
ben, weil sie im Einvernehmen mit den Westmichten die Politik der Wie-
dervereinigung Deutschlands vorangestellt hatte. Das hat sich nun geén-
dert, aber ein Aufnahmeantrag der Bundesrepublik wiirde am sowjeti-
schen Veto scheitern, wenn nicht gleichzeitig die Aufnahme der DDR er-
folgte. Die DDR erfiillt keineswegs die von der Charta verlangten Voraus-
setzungen fiir die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen. Das gleiche
gilt aber fiir eine Reihe von Staaten, die der Organisation bereits angeho-
ren und nur darum ist es unlogisch, der DDR weiter die Mitgliedschaft
vorzuenthalten. Es kommt schliesslich nicht darauf an und verdndert an
den Mehrheitsverhiltnissen nichts, wenn statt zehn elf Satelliten der So-
wjetunion Mitglieder der Vereinten Nationen sind. Hingegen ist der Einzug
der Bundesrepublik Deutschland in die Vereinten Nationen ein vom Stand-
punkt des demokratischen Sozialismus und der Demokratie im Weltmass-
stab so wichtiges und begriissenswertes Ereignis, dass man den dafiir zu
zahlenden Preis, ndmlich die Zulassung eines kommunistisch dirigierten
Unrechts- und Aggressorstaates, verhdltnismassig leicht in Kauf nehmen
kann. Dr. J. W. Briigel

Nur jener Staat wird auf die Dauer in der modernen Industriegesell-
schaft mit ihren rapiden industriellen, technischen und sozialen Verinde-
rungen bestehen konnen, der sich intensiv mit bildungspolitischen Pro-
blemen beschiftigt; diese Beschiftigung bedarf jedoch auch aller not-
wendigen finanziellen Konsequenzen!

Franz Buchegger in «Die Zukunft»

58



	Gehört die DDR in die Vereinten Nationen?

